
Eidgenössische Volksabstimmung vom 24. November 2013

Vorzeitig
Brieflich

gültig
Brieflich nicht
unterzeichnetUrnen

121 6993 69688

Total
eingegangen

7871

Antwortkuverts
ohne Stimm-

rechtsausweise

0

StimmrechtsausweiseStimmberechtigte

13599

Total davon Ausland-
schweizer

273

KANTON ZÜRICH

Wädenswil Bezirk Horgen 142Gemeinde: BFS-Nr.:

Protokoll des Wahlbüros 24.11.13/13:13
1 von 1

Volksinitiative vom 21. März 2011 «1:12 - für gerechte Löhne»

Leer Ungültig Ja

7834 60 1 7704 2457

Vorlage 1:

Stimmzettel

57.61

Nein

524769

Stimmen Stimm-
beteili-
gung%

Total
eingegangen

Ungültig
eingelegt

Gültig
eingelegt

7765

Gültig

Volksinitiative vom 12. Juli 2011 «Familieninitiative: Steuer-
abzüge auch für Eltern, die ihre Kinder selber betreuen»

Leer Ungültig Ja

7818 92 1 7656 3205

Vorlage 2:

Stimmzettel

57.49

Nein

445169

Stimmen Stimm-
beteili-
gung%

Total
eingegangen

Ungültig
eingelegt

Gültig
eingelegt

7749

Gültig

Änderung vom 22. März 2013 des Bundesgesetzes über die Abgabe 
für die Benützung von Nationalstrassen (Nationalstrassenabgabegesetz, NSAG)

Leer Ungültig Ja

7823 74 1 7681 3342

Vorlage 3:

Stimmzettel

57.53

Nein

433967

Stimmen Stimm-
beteili-
gung%

Total
eingegangen

Ungültig
eingelegt

Gültig
eingelegt

7756

Gültig

Dieses Protokoll ist sofort nach der Unterzeichnung mit A-Post an die folgende Adresse zu senden:
Statistisches Amt, Schöntalstrasse 5, Postfach, 8090 Zürich.

Die Stimmzettel, die Stimmrechtsausweise und die Hilfsunterlagen sind bis zum Abschluss aller Rechts-
mittelverfahren bei der Gemeindeverwaltung aufzubewahren.

Für das Wahlbüro:

Einsatz von technischen Hilfsmitteln bei der Auszählung: Es wurden Banknotenzählmaschinen eingesetzt.
Ordnungswidrigkeiten während der Abstimmung und die dagegen getroffenen Anordnungen:

PräsidentIn:

SekretärIn/SchreiberIn:

1.Mitglied:

2.Mitglied:


